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Richtlinie für die Abkürzung von Ausbildungszeiten  
für den Ausbildungsberuf 

Fachangestellter/Fachangestellte für Medien- und In formationsdienste 
 

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 13.11.2008 erlässt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek als zuständige Stelle nach § 9 
i. V. m. § 79 Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 25. 3. 2005 (BGBl. I S. 931) folgen-
de Richtlinie für die Abkürzung von Ausbildungszeiten 
 

1. Grundsatz 
 

(1) Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek in Hannover 
als zuständige Stelle hat auf gemeinsamen Antrag der/des Auszubildenden und der ausbil-
denden Behörde die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungs-
ziel in der gekürzten Zeit erreicht wird (§§ 7 und 8 Abs. 1 BBiG).  

 
(2) Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf die Verkürzung der täglichen oder 

wöchentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeitberufsausbildung). 
 

2. Voraussetzungen 
 

(1) Die Ausbildungszeit kann gekürzt werden 

1. bei schulischer Vorbildung, wenn die/der Auszubildende die Hochschul- oder Fachhoch-
schulreife besitzt, 

2. bei beruflicher Vorbildung, wenn die/der Auszubildende auf Grund eines Ausbildungsver-
trages 

a) bereits eine Zeit lang im gleichen Ausbildungsberuf ausgebildet wurde, um die Dauer 
dieser Ausbildungszeit, 

b) in einem verwandten Ausbildungsberuf ausgebildet wurde oder dem Ausbildungsziel 
förderliche Ausbildungszeiten absolviert hat, um eine angemessene Ausbildungszeit, 

3. in anderen Fällen, wenn die/der Auszubildende außerhalb eines Ausbildungsverhältnisses 
dem Ausbildungsziel dienende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hat, in angemesse-
nem Umfang. 

 
(2) Mehrere Kürzungsmöglichkeiten können nebeneinander berücksichtigt werden. 
 

3. Verfahren 
 

(1) Der Kürzungsantrag nach § 8 Abs. 1 BBiG soll möglichst mit der Einreichung der Vertrags-
niederschrift dadurch gestellt werden, dass dort eine gekürzte Ausbildungszeit vorgesehen 
und hierfür formlos eine entsprechende Begründung gegeben wird. Erfolgt die Antragstellung 
zu einem späteren Zeitpunkt, ist neben der Begründung im Antrag anzugeben, um welchen 
Zeitraum die Ausbildung verkürzt werden soll. Die erforderlichen Nachweise sind beizufügen. 
Der Antrag soll spätestens so rechtzeitig gestellt werden, dass mindestens ein Jahr Ausbil-
dungszeit verbleibt.  

 
(2) Auf Grund des Berufsausbildungsvertrages ist die ausbildende Behörde verpflichtet, die Aus-

bildung in der von der zuständigen Stelle festgelegten Zeit durchzuführen. Sie hat die Ver-
tragsniederschrift zu berichtigen, soweit diese ein abweichendes Ende der Ausbildungszeit 
enthält. 

 
(3) Die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung nach § 45 Abs. 1 BBiG bleibt zusätzlich mög-

lich. 
 

4. Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 


